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A. Richtlinien 

1. 
1.1 

1.1.1 

1.1. 2 

Zur Didaktik " !'".'J rl!.l ;_s .. „:; (: -~r · ' 
•.• / {'"• 1 " .' 1-'f° •~ ~ .f r r;r,'7}r~ •. 

Allgemeine Hinweise 

Bei dem Versuch, Ziele .und Themen für das Fach 
Politik in Werkklassen featzulegen, sind folgende 
Bezugspunkte zu beachten: 

Der Politikunterricht will Einsichten und Verhaltens-
weisen von prinzipiel1 gleicher Struktur im Unter-
richt aller Schularten und ·-stufen vermitteln. Lern-
ziele des Politikunterrichts gelten daher grundsätz-
lich auch für Werkklassen. Damit ist nicht eine 
Vorverlegung höherer schulischer Lernansprüche nach 
unten gemeint, es geht vielmehr darum, die jeweils 
elementaren Lernvoraussetzungen für ein bestimmtes 
späteres -Lernverhalten zu schaffen und die Lern-
schritte so zu wählen, daß sie von den Schülern 
geleistet werden könn~n. Die Einsicht zum Beispiel, 
das politische Vorhaben im Spannungsverhältnis von 
Planung und Handlung zu betrachten sind, gilt für 
alle Altersstufen. Man wird sie an Beispielen unter-

' . ' schiedlicher Komplexität und damit Schwierigkeit in 
den einzelnen Schulstufen zu verdeutlichen suchen. 

Die Leistungsfähigkeit der Schüler in Werkklassen 
ist im Verhältnis zu Schülern anderer Schularten 
und gleichen Alters geringer. Dem steht der hohe An-
spruch des Pqlitikunt~rrichts gegenüber: Die Bewäl-
tigung po.~ß,;tischer _Fragestellungen und Probleme er-
forder~ Abstraktionsni~eau, historisches Bewußtsein, 

_ d:i.e Fähigkeit zur übergreifenden Betrachtung kam-„. ..„ "' 
.. plexer Zusammenhänge µnd die Beherrschung analytischer 

•,1 •. J j ... „ 

·Verfahren. Aus dem . .Abstand zwischen Leistungen der 
• . . . .. „ • .t.. ": J ~" ~ •. 

Schille,r .~d )~'ßm r-~nspr_u,9!: .des Faches Politik ergibt 
sich, d?.:§ , : z~~, --~~~ ygeh

1
ende.r.i F.;lementarisierung geeignete 

Stoffe ge_f\lry.de,n und entsprechende Verfahren 
• - f' •. ·, .. '·' • ' . 

entwickelt oder an~P.wandt werden müssen. 
: . . ' . "', .. ····; 
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Grundsätzlich unter.liegt jede Elementarisierung 
dem Gebot der Korrektheit der Aussagen. 

Die Au~wahl der Themen ist bezogen auf die indivi-
duelle. und soziale Situation des Schülers in der 
Schule und. im Elternh~us. Mit der starken Akzen-
tuierung von Situationen in der Familie wird ver-
sucht, die unrnittelbaren ·Erfahrungen, die die Schüler 
im engeren Kreis ihrer Lebensbeziehungen gemacht 
haben und machen, zu berücksichtigen. Von diesem 
Ansatz ausgehend, werden die Schüler zunehmend mit 
gesellschaftlichen Einrichtungen, Vorgängen und 
Problemen vertraut gemacht, die über das Leben in 
überschaubaren Gruppen hinausgehen. 

Der Schüler strebt nach Unabhängigkeit und Selbstän-
digkeit, die er im Laufe der Schulzeit zunehmend er-
fahren soll. Die Ziele sind daher so abgefaßt, daß 
kontroverses Denken geübt, alternative Lösungen er-
öffnet und die persönliche Entscheidung in Konflikt-
situationen herausgefordert wird. 

Die Erziehung zur Selbständigkeit schließt ein, die 
Schüler auf Inhalte und den Ablauf des Unterrichts 
Einfluß nehmen zu lassen. Auf diese Weise ergeben 
sich Möglichkeiten, demokratisches Ver~alten zu üben. 

Eine demokratische Gesellschaft mit komplexer Struktur 
muß dafür sorgen,9,aß die Menschen mit Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ausgestattet werden, die selbständiges 
Handeln ·und Urteilen - zumindest in Ansätzen - er-
möglich'efi. , Der .politische „Unterricht übt daher demo-
kratisches Ver.halten·, behandelt Tatsachen und Probleme 

, aus dem ·Bereich der Politik; der Wirtschaft, der Ge-
·Sel·ls-cha'f.t . ;u'nd'· des Rechts. In ·einer Grundorientierung 
solleh: -dem· Schiller zusammenhänge in heutigen Gesell-

!'l·cih;'.l ft.,,.k~ vnl"nPhm1; "h ·; n der BundesrPnllh l i k 

Deub's cttY~;rr<i ·, ':h 'P!'l!'l.Pl" <iul"r>h ~ ('°l')A 11h Ar r:rPm;'.l r. ht wernPn. 
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Die "Leitgedanken" zu den einzelnen Themen versuchen, 
diese Aufgaben des Unterrichts festzulegen. 

Gesellschaftliches Leben setzt einen Konsensus über 
Normen voraus. Eine demokratische Gesellschaft ist 
einerseits auf die Beteiligung verschiedener Gruppen 
bei der Normenfestlegung angewiesen, andererseits 
muß sie jeden einzelnen auf Normen festlegen können. 
Der Unterricht muß daher von Anfang an das Nachdenken 
über Normen und die Orientierung an Normen fördern. 
Sowohl in den Zielen als auch in den Themenbeschrei-
bungen sind diese Aufgaben des Unterrichts berück-
sichtigt. 

Die Ziele des Politikunterrichts sind in dem folgen-
uen Wertrahmen, aer durch das Grundgesetz gegeben ist, 
zu sehen: 
"uie Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten 
Menschenrecpten, vor allem vor dem Recht der Perspn-
lichkeit auf Leben und freie Enthaltung, die Volks-
souveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlich-
keit der Regierung", die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehr-Parteien-
Prinzip und die Chancengleichheit für alle politischen 
Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung 
und Ausübung einer Opposition." (Bundesverfassungsge-
richt, 1952). 
uie Schiller sollen zur Bereitschaft geführt werden, 
diese Prinzipien in der Gesellschaft zu vertreten und 
zu entfalten. 

1.1.5. Der Unterricht wird bestimmt durch das didaktische 
Prinzip des kontroversen Denkens. Das bedeutet allge-
mein, daß Situationen aufgesucht werden, in denen ver-
schiedene Ansichten und Interessen aufeinander treffen. 
Das kann bei einem öffentlich umstrittenen Ereignis, 
aber auch bei einer unterschiedlichen Beurteilung ei-
nes Problems geschehen. In den "Diskussionsvorschlä-
gen" wird versucht, mögliche kontroverse Ansätze zu 
bezeichnen. 
Die Kontroverse ist kein Selbstzweck. Sie ist didak-
tisches und methodisches Mittel, um einen interessan-
ten und realitätsnahen Unterricht zu gestalten. 
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·~ .•, 

. Die K<;>.ntr..overse muß ißµlJ,er im . Zusammenhang ihrer Lö-
• • . ' • ·~ .•. t. ' . • " „ ' ' .: .• '•. . : ".' 

sup,-g~~<?g.lich.kei~ ge,se.h.e,n„.we,rdep. Ziel aller Betrach-
"' tung.ez:i '.~11d Analy~e v9:n .K,on_flilcten ist es, den Bestand 
d_er~ demokratischen Gese+lschaft und ihre Weiterentwick-

... lung in Richtung auf Zunahm~ der Beteiligungs- und 
Fr~iheitsre.c.hte für jeden einzelnen zu sichern. 

1. 2 Ziele des Unterrichts 

Der Politikunterricht verfolgt vor allem vier Ziele: 

1. Er soll anstreben, die Jugendlichen die rationalr 
Orientierung in den durch den Lehrplan gekenn-
zeichneten gesellschaftlichen Bereichen zu er-
möglichen. Dies soll erreicht werden: 

indem im Unterricht politische Probleme und 
Konflikte der ökonomischen, sozialen, recht-
lichen und staatlichen Ordnung aufgegriffen 
werden, 
indem sie im Unterricht unter Einbeziehung 
notwendiger historischer, soziologischer, 

_ökonomischer, rechtlicher Aspekte betrachtet 
werden und 

indem zu den Lösungsvorschlägen Stellung zu 
nehmen versucht wird. 

2. Er soll bei den Jugendlichen kritische Aufge-
schlossenheit gegenüber den Entwicklungsmögli::h-
keit.en der Gesellschaft anstreben. Dies soll er-
·reicht werden: 

' .. 

indem im Unterricht der Planungs- und Handlungs· 
spielraum für die· Verwirklichung von Alterna-

·'ti veri' 'untersucht wi~d „ 
-. „ -~ ,„ 

inde~ _Nqrmen der qesellschaft und Verhaltens-
... · . -weisen gesellschaftlicher Gruppen verglichen 

"".. -~ '. ·,, .-t{'•' „ 1 .• „ 1 • • • •. ' ' „ ' 

werden. 

3~ ~-:·'·Er"~-~soll: b-ei »:den··J·u·gendlichen die Fähigkeit zum 
.i„, ~- ·:, >:,t:J~·~-~n-.z.Ustreben -.suchen. Dies soll erreicht 

.. . . „, . .. 
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- indem politisches Handeln aufgrund der Ziel-
vorstellu11g~n. de_s_ Ha11delnden, der geltenden 

.. :·~ ... i.,' • ·. ~:~.-, .t,; ~~· · ' .,„.: ~' .. . . .... ~ 

Normen und der gegebenen Bedingungen beurteilt 
.· .. :·.Wi,1;_':id, 
i~d~·m sozialpsy.ch~lo~i~ch~ Faktoren der Urteils-.,! ' 
bildung und des Verh~l~ens ~r~anrit werden und 
die !Bereitschaft a~g~st~ebt w:lrd, das eigene 

.... ~ „ . 
Prteil ständig zu überprüfen. 

,· . . . 1, 

4. Er soll bei den Jugendlichen die Bereitschaft und 
Fähigkeit zu engagiertem demokratischem Verhal-
~en' bei Anerkenri~ng der grundsät2lichen Wertent-
sc~eidun~~n des Grundgesetzes fördern. uazu ge-
hort besondel:'s· ·die 'Kenntnis von öffentlichen 

, • • II • • . • Einrichtungen und die Bereitschaft zum zielstre-
bigen Umgang mit ihen. Dies soll erreicht werden: 

- in~em im Unterricht Verfahrensweisen zur In-
formationsb.esc_haffung geübt werden, 

;, ·C' 

- indem ang~messeneß Verhalten bei der Verfol-
gung bestimmter .Ziele geübt wird, 

- indem geübt wird, die eigene Meinung zu ver-
tr~ten ~ · auf den ·anderen zu hören und ihn aus-
rede'n ·zu lasserr, sich _um sprachliche Genauig-
keit zu bemühen und andere dazu anzuhalten, 

·begründete- Auffassungen zu respektieren, sich 
und seine Meinung durchzusetzen, an gemeinsam 
festgelegten Regeln zu halten. 

~ : :: .. ,: . 

. -, . 

·~ . J, !. i- .• f. ~.:., :· :' ; . ·. ,:~·. ;~'f' · 

. ' 2. :1 ~: - :~ ·2.\ .!.'""..,)J ,.:I.• .~1.;: !_.:„.\ ~1„ ~ ~-~ ~ · 1 ~'~ 
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Im Z~ntrum des Unterrichts sollen möglichst politische Fäl-
le oder Probleme stehe~. ~s werden die Interessen der be-

. . 
teiligten Gruppen oder Individuen gesucht, die jeweiligen 
Ziels~tzungen untersucht, · 

die Wertmaßstäbe der Beteiligten heraus-
gearb~i tet und Lösungsvorschläge ,diskutiert und in eine 
Rangordnung gebracht . .. In der Regel sollte der Lehrer aktu-
elle politische Streitfälle aus den jeweiligen Themenkom-
plexen auswählen. In Ausnahmefällen kann auch ein aktuel-
les, in der Öffentlichkeit um~trittenes Problem aufgegrif-
f~n werden, obwohl es thematisch in einen zeitlich früher 
oder später liegenden Teil des Lehrplans gehört. 

Da Grundwissen zur Bearbeitung von Konflikten vorhanden 
sein muß, ist es immer wieder erforderlich, sich von zu be-
arbeitenden Fällen zu entfernen und entspr~chende Voraus-
setzungen und Einsichten für den SchillP.r hP.rzustP.llen. 

Die sich wiederholend übende Anwendung einer begrenzten Zahl 
politischer Begriffe wie Macht, Recht, Gruppe, Kontrolle, 
Rolle kann als wirksames Mittel zur Vermeidung vorschneller, 
einseitiger Urteile im politischen Alltag angesehen werden. 

Rollenspiele, Planspiele, Einsatz von Medien können wichti-
ge Hilfen zur Veranschaulichung von Sachzusammenhängen sein. 
Sie sollten gezielt in den Unterricht eingebracht werden. 

Ein wichtiges Mittel, um dem Schiller zunehmend zu einem selb-
ständigen Urteil zu verhalfen, ist die Arbeit in Gruppen mit 
einfacher Themenstellung. Einerseits eignet sie sich dazu, 
mit dem Wort und der Meinung zurückhaltende Schüler leichter 
zum Sprechen zu bringen, andererseits fördert sie das Ler-
nen von Informationsbeschaffung und Materialanalyse auf d~m 

- 7 -
Kr. 
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Wdl~ der ge~d~Stitigen riilfe ohne die Dominanz des Lehr~rs. 
Scnli~ßlich können hier soziale Verhaltensweisen geübt 
werden, die in einer Demokratie besonders wichtig sind. 

J ' •• 

~s gibt keinen wertfreien Politikunterricht. Vor allem Aus-
wahl von ~hem~n, Fragtn an die Schüler und Verhalten des 
Lcnrers bestimmen die Ergebnisse einer Unttrsuchung mit. 
Indem der ~Lhrer seine Meinung klar als solche bezeichnet 
und deutlich und gleichberechtigt neben andere, ggf. von 
inm wisstr.schaftsorientü:rt entwickelte Meinungen stellt, 
fördert er die Möglichkeit der Schüler, sich ein unabhän-
~igcs Urteil zu bilden. Je mehr diese anderen von der Mbi-
nung a~s Lehrers unabhängigen und abweichenden Standpunkte 
im Unterricht zum Tragen kommtn, um so nachhaltiger werd~n 
die all5emeinen Ziele derpolitischen Bildung erfüllt. 

Politikunterricht darf den Schülern die Meinung des Lehrers 
nicnt oktroyitren, weder _direkt noch - z.B. durch Themen-
wahl oder Fragestellung - indirekt. Er soll den Schüler bt-
fänigen, an Prozessen u~d Veränderungen teilzunehmen, wenn 
una sowait dbr Schüler das nach freier Entscheidung will. 
Dies~ cntschcidung darf dem Schüler durch die Schule, den 
Unterricht od~r den Lehrer weder abg~nommen noch aufgezwun-
gen werden. 

Gerade im Rahmen dieser Erziehung zum selbständigen Urteil~n 
ist ein entschiedenes Eintreten des Lehrers für die Grund-
werte der Verfassung erford~rlich. Der Unterri~t darf nicht 
zu politischer Propagaµda mi~braucht werden. 

- 8 -
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b. Inhalte 

D~r Lehrplan legt viar Bereiche fest, nämlich Einführung in die 
Jirtschaftsordnung, in die Sozialordnung, in die Rechtsordnung, 
in die Staatsordnung. 

Die ö~r~iche sind jew~ils in Einzelthemen untergliedert. Die ein-
zeln~n Abschnitte zu jedem EinzelthemR Rinrl Als 

- Lt:itg~danken 

- thematische Konkr~tisierungen 
- Dis~ussionsvorschläg~ (Fragen) 

formuli~rt. 

In den Lcitgedank~n wird versucht, Zielsetzungen dtr Themen zu 
bezeichnen. Sie sind v~rbindlich, die Inhalte sind ihnen zuge-
ordnet. Die Diskussionsvorschläge sind als Anregungen für pro-
blemorientierte Einstieg~ in die einzelnen Themen zu verstehen. 
Die aufgeführten Fragen bezeichnen oft Alternativen, die ni~ht. ~·t 

beantworten sind. Es soll in diesem Fall die m6glfche Spannweite 
des Pr0blems bezeichnet werden. 

Die Halbjahre beginnen mit den filr sie vorgesehenen all~emeiner 
Themen. 

Die Reihenfolge der Einzelthemen ist als Empfehlung zu verstehen. 
Über die Auswahl der Unterrichtsthemen sollten sich Lehrer und 
Schüler einigen. Wieviel Unterrichtsstunden für die Behandlung 
eines Themas benutzt werden, entscheidet der Lehrer entsprechend 
der Klassensituation. 

- 9 -
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•. halbjahr 
----------------------

1. B~r~ich: Einführung in die Wirtschaftsordnung 

1.1. Die Pamili~neinkünfte 

1.1.1. Leitgedanken 

Die Familie ist u.a. eine kleine Wirtschaftseinheit. Je-
d~r Mensch entsprechenden Alters sollte einer Arbeit nach-
gehen, die seinen Neigungen und seiner Eignung entspricht, 
zugleich aber die materielle Existenzgrundlage sichert. 
Es gibt Ber~fc, di~ selbständig und solche, die unselb-
ständig und in abhängiger Stellung ausgeübt werden. 
Die meisten Menschen der Gegenwart arbeiten in abhängiger 
Stellung. 

Die Chancen für eine Vermögensbildung der kleinen Gehalts-
empfänger sind bislang gering. J~der sollt~ aber die Mög-
lichkeiten der Geldanlag€ kennen, um sie gegebenenfalls 
nutzen zu können. Es ist marktgerecht, wenn der Mensch 
für seine Arbeit einen möglichst hohen Lohn erzielen will. 
Die Einkommenshöhe bestimmt weitgehend den Lebensstandard 
und damit das soziale Ansehen des einzelnen. 

Jeder Bürger muß Steuern zahlen, weil nur so gesellschaft-
liche Aufgaben gelö~~ werden können. Mit Hilfe der Steuer-
politik kann äer Staat sozialpolitische und andere Ziele 
durchsetzen. 

1.1.2. Thematische Konkretisierung 

a) Arbeit als E~werbsgr.~ndlage der Familie 

b) Einkünfte aus selbständige~ .und nicht selbständiger . , . ~ 

Arbeit 
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c) Möglichkeiten cic?r V:ermögensbildung, z.B. Sparbuch, fest-
verzinsliche Wertpapiere, Investmentsparen, Aktien, 
Bausparen, vermögenswirksame Leistungen und anderes 
mehr. 

d) Versteuerung der Einkünfte, Sinn und Zweck der Steuern, 
direkte und indirekte Steuern, einige Steuerarten als 
Beispiel (Lohnsteuer, Grundsteuer, Mineralölsteuer. 

1.1.3. Diskussionsvorschläge (Fragen) 

a) Arbeitet der Mensch, um zu leben, oder lebt er, um zu 
arbeiten? 

b) Welche Vor- und Nachteile haben die selbständige und 
die abhängige Arbait? Ist es gerecht, daß es selbstän-
dige und abhängige Arbeit gibt? 

Was würde ich tun, wenn ich aus einer Erbschaft 
DM 10.000,-- erhalten hätte? Was würde ich tun, wenn 
ich ein Vermögen von DM 1 Mill. hätte? Welche Spar-
formen sind ,am rentabelsten? 

c) Welches Ziel soll man beim Sparen anstreben: Sicherheit, 
Liquidität oder Wachstum? Lohnt es sich, noch zu sparen? 
Soll man einen Kredit aufnehmen? 

d) Warum müss~n Steuern gezahlt werden? 
Wie sollen die Steuergelder verteilt werden? 
Wer hat Anspruch auf staatli'cJ{e. ·Hilfe?·-
Ist die Besteuerung "gerecht"? 
Wie kann der 'Staat ·übe-r' die Steuerpolitik auf das Ver-
halten seiner Bürger Einfluß nehmen? 
Zahlen wii:-·, zu vre-1 ··s1tJ;e.uern? ' ;. ' 

----------------~- - ~~ 
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1.2. uer Einkauf 

i .2.1. Leitgedanken 

Am Wochenmarkt lassen sich einige Grundmerkmale der Markt-
wirtschaft entwickeln: Das Verhältnis von Angebot und Nach-
frage, die Preisbildung und der Markt. Dem breiten Angebot 
möglichst vieler Artikelgruppen im allgemeinen Handel (z. B. 
Kaufhaus, Supermarkt) entspricht ein differenziertes und spe-
z ialisiertes Angebot einer bestimmten Artikelgruppe im Fach-
geschäft. Anonymität im Supermarkt, persönliche Beratung im 
Fa8hveschäft deuten auf weitere Unterschiede. Frei zugängliche 
Warenauslagen verführen zu Impulskäufen und erfordern eine 
höhere innere Widerstandskraft des Käufers, den Verlockungen 
des Angebots zu widerstehen. 

Viele Einzelhandelsgeschäfte schließen sich zu Genossenschaf-
ten und"Ketten" zusammen, um mehr zu verdienen oder ihren Ver-
uienst zu halten. Der Käufer erhält auf diese Weise oft ein 
breiteres und billigeres Angebot. Dieser Konzentrationsprozeß 
im Einzelhandel bringt Probleme mit sich: Der kleine Mittel-
stand schwindet, Aufhebung oder Einschränkung von Marktge-
setzen, Änderung der Konsumgewohnheiten. 

Jeder hat das Recht, nach möglichst günstigen Einkaufsquellen 
zu suchen. Es ist eine Umorientierung im Gange, die die tra-
aitionellen Handelsstufen (Großhandel - Einzelhandel) zu 
einer Anpassung zwingt. Jeder Einkauf ist zugleich ein Rechts-
akt, der ganz bestimmte Folgen auslöst. Der Einkauf setzt 
die Kenntnis des Umgangs mit bestimmten Formularen (z. B. 
Quittung, Rechnung) und kaufmännischen Grundbegriffen (z. B. 
Rabatt, Skonto) voraus. 

Viele Waren werden heute im Einzelhandel durch die Werbung 
vorverkauft. Dabei arbeitet die Werbung mit subtilen Beein-
flussungsmitteln. Sie zu kennen, bedeutet bereits eine gewis -
se Immunisierung gegen solche Beeinflussungsmethoden. Mar-
kenartikel gelten heute noch als Garantie filr eine gleich-

- 12 -



- 12 -

bleibende Aufmachung ~nd einen überall gieichen Preis. 
Die Prei_sb:indung a~i' :P~i·~~:ip ist 'ein fremdes Element der 
Marktwirtschaft und schützt vor allem den Einzelhandel. 

' Um als Konsument im Marktgeschehen der 
Gegenwart bestehen zu k~nnen, braucht man die Fähigkeit 
des kritischen Vergleichens, des ·Disponierens und die Kennt-. .. 
nisse der Rechte und Pflichten des Käufers bzw. Verkäufers. 

1.2.2. Thematische Konkretisierung 

a) Das Verhalten auf dem Wochenmarkt, im Supermarkt, im 
Kaufhaus, im Fachgeschäft: Das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage, Preisbildung 

b) -Konzentration des Einzelhandels und die Folgen für 
·den Verbraucher . . 

c) Werbung: Werbem~tpod~n, rationale und emotionale Ap-
pelle: Das Selbstbedienungsprinzip, Warenplazierung, 
Warenstapel, Sonderangebot, Lockpreise 

d) Erscheinungen des "grauen -Marktes", Beziehungskäufe, 
Suche nach günstigen Einkaufsquellen 

e) Umgang mit Rechnungen, Quittungen, Rabatten und Skonti 

f) Was beim Einkaufen beachtet werden muß: Qualität, Menge, 
Preise, Gewicht, Aufmachung, Lieferzeit, Garantie, Halt-
barkeit, Mehrwertsteuer, Reklamationen, Recht auf Ver-
handlungen, Verände~un~ des Kaufrireises. 
Zahl~ngsve'r-zug, Mahnverfahren, Gescnäftsf ähigkei t, ein-

_..... . , ~- . :· -. „~ . r . . „ . ;. . .., 

„ kauf eh nac·h Plari. 

1.2.3. Diskussionsvorschläge 

a) Wo soll man seine Ware einkaufen? 
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Soll man st~ts das billigste . Ange~ot wählen? 

Kann der ~und~ das warenangebot und die Preise durch sein 
Verhalten beeinflussen? Wie kann man sich einen Überblick 
Ub~r das vorhandene Angebot in einem Artikel verschaffen 
(z . B. beim Kauf eines Staubsaugers, einer Küchenmaschine 
oaer von Lebensmitteln)? 

b) Soll mar, lieber zum Supermarkt oder zum kle:inen 11 Lad1;r, 
an der Ecke 11 gehen? 

c) Wia kommt es, daß sich Werbemaßnahmen oft so leicht ein-
prägen, wänrend wir anderen Lernstoff häufig so schwer 
aufnehmen? 
Welcher.. Einflüssen der Werbun·g ist der Kunde beim Einka.u1 
ausgesetzt? 

FUr oder gegen den Markenartikel? 
Sollte Zigarettenwerbung Verboten werden? 
Vor- und Nachteile der Selbstbedienung 

d) Ist es richtig, daß im Großhandel vereinzelt auch schon 
an 2ndverbraucher verkauft wird? 
Sollte man die verbilligte Abgab~ von Waren im Behörden-
hand~l verbieten? 

e) Sollte man RabattE: und Skonti stets nutzen? 

f) ~~r ~s sinnvoll, die ~es~~äftsf~higkeit von 21 auf 1R Jahre 
herabzusetzen? Vor- und Nachteile der Barzahlunp. 

'· 
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1. 3. · Die Familiena\i'sgaben·.- .. \ , · 

1.3.1. Leitgedanken 

Gel.dtni tte1· 'so·11en- na-Ch bestimmten Gesichtspunkten planvoll 
eüigetei'1 t w.krden. Im~· erweiterten . Sinne gehören auch der 
Verkehr rni t Banken, · Post und Bahn zu den grundlegenden 
Wirtschaftstechniken einschließlich der Fähigkeit, Formu-
lare sinngemäß ausfüllen zu können, mit Telefonbuch, Spar-
buch, Fahrplan usw. richtig umzugehen. 

Käufe auf Kredit gehören heute zum Wirtschaftsalltag. Vor-
und Nachteile, Möglichkeiten und Grenzen hierbei aufzuwei-
sen, ist Aufgabe eines entsprechenden Unterrichts. 

Waren finden nur dort ihre Käufer, wo bestimmte Bedürfnisse 
des Menschen vorhanden oder geweckt worden sind. Der Mens<?l 
hat Grund- und Wahlbedilrfnisse. Sie sollen in ihrer Abhän-
gigkeit vom Lebensstandard der Gesellschaft erkannt werden. 

1.3.2. Thematische Konretisierung 

a) Wie man sein Geld einteilt 
Der Haushaltsplan der Familie 

b) Kassenbuch, sammeln von Belegen, einfache Kontenführung 

c) Umgang mit der Bank, Sparkasse, Bahn und Post, Zahlungs-
arten 

d) Ratenkäufe und ihre Problematik 
' ' ; 

e) ' Grundbedürfnisse und Wahlbedürfnisse · des Menschen; 

1.3.3. Diskussionsvorschläge 

a) Wirtschaften mit oder ohne Plan1 
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b) Sammt:ln von Bclee;en, :Kass~nbuch führen - überflüssi t; t:r 
"Papierkrieg''? 

c) Solltt: man sich ein Bankkonto zulegen? Welche Dienste 
lt:isten Bank und Sparkasse? Vor- und Nachteile des bar-
geldlosen Zahlungsverkehrs 

d) Sind Ratenkäufe unmoralisch? 

e) Gehört:n Fernseng~rät, Kühlschrank und Auto zu den 
Wahlgütern? 



2 . Halbjahr 1 .. 
l -' •• ' .• 

----------------------

2 . BerHich: Einführung in die Sozialordnung 

2 .1. Individuelle und kollektive Vpr.sorge 

2.1.1. Leitgedanken 

In ein~r Industriegesellschaft mit hoher Produktivität 
geht das Bestreb~n dahin, den Lebensstandard und damit 
das soziale Ansehen auch im Falle von Krankheit, Invali-
dität, Erwerbslosigkeit, abnehmender Arbeitskraft und Al-
ter sicherzustellen. Die dazu erford~rlichen Aufwendungen 
sollen von den einzelnen getragen werden, der Staat hilft · 
jedoch mit Ste~ergeldern; In der Regel werden die Menschen 
in abhängtger Stellung je nach Beschäftigungsart in un-
terschiedlichom Maße g~zwungen, Versicherungen beizutre-
ten. Menschen in selbständiger Stellung und Angestellten 
mit höherem Einkommen ist der Versicherungsbeitritt frbi-
gestellt. 

Eine vordringliche Aufgabe uns~rer Gesellschaft ist es, 
durch gezielte Wirtschafts- und Sozialpolitik Xristn struk-
tureller oder konjunktureller Art zu verhindern und die 
Gesundheit der Menschen zu fördern, damit teure Versic he-
rungsfälle nicht eintreten. 

2.1.2. Thematische Konkretisierung 

a) Krankheit und Krankenversicherung 
b) Invalidität, Alter und die Rentenversicherung 
c) Erwerbslosigkeit und Arbeitslosenversicherung 
d) Sonstige Notlagen der Familie und öffentliche Fürsorge 

- 17 -
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~ .1.3. Diskussionsvorschläge 

a) Sollte die Familie, auch wenn der Ernährer erkrankt ist, 
immt:r für sich selbst ~orgen oder sollte sie auch An-
sprüch~ an den Staat stellen können? 

b) Soll der Arbeitnehmer freiwillig einer Versicherung bci-
tretdn oder durch den Staat dazu gezwungen werden? V~r
führen ~rhöhte Sozialleistungen des Staates zum "Krank-
feit:rn"? 

c) Wovon soll der Arbeitnehmer mit seiner Familie leben, 
wenn er seinen Arbeitsplatz verliert? 
.Sollte dar Staat die Sicherheit des Arbeitsplatzes in 
jedem Falle garantieren? 
Wonach sollte gich die Höhe des Arbeitslosengeldes rich-
ten? 
Sollten aus der Hausfrauenarbeit Ansprüche an die Ar-
beitslosen- bzw. Rentenversicherung abgeleitet werden? 

d) Darf der Staat aus der Gewährung von Fürsorgegeldern 
einen Mitbestimmungsanspruch in der Familie ableiten? 
Warum gibt es für Betriebsunfälle eine eigenständig~ 
Versicherung? 
Berufe sterben: 
Soll der Arbeitnehmtr das Risiko allein oder der Staat 
die Folgen tragen? 

Sollte das Rech~ auf Arbeit als Grundrecht eingeführt 
werden? 

- 18 -
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2.2. Der Arbeitnehmer 

~.2.1. Leitgedanken 

Der Stat~s einer ' iJafuirie' ·oder '· einzelner Personen ist stark 
von deren Einkömmensv~rhä~tn'issen abhängig. Wer an einem 
höheren St.a'tu's interesi:.iert i .st, 1 'sollte einer sicheren und 
zugleich einträglichen Arbeit nachzugehen suchen. Dies ist 
in der Re.gel abhängig·· von individuellen Anlagen, von der 
Ausbildung· und d~·r · S'chichtzugehörigkei t. Die Sicherung und 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen kann erreicht werden, 
wenn die Arbeitnehmer sich in Verbänden zusammenschließen. 
Die Gewerkschaften sollen die Interessen der Arbeitnehmer 
6 egenüber den Arbeitgeberverbänden vertreten. Der Interessen-
konflikt. zwischeh· den beiden Gruppen ist durch die Tarifho-

·, 

hei t der Verbände ' institutionalisiert. Es widerspräche libe-
raldemokratis chen Vorstellungen, wenn der Staat gegenüber 
den Tarifkontraheht'en· weisungsbefugt wäre. 

Der ~3'ch:U·1~r soll . bed'ähigt werden, einen Tarifvertrag zu ver-
stehen. 

Für jugendliche Arbeitnehmer sind besondere Abmachungen im 
Ausbildungs- und A~beitsvertrag festgelegt. Diese Abmachun-
0en sowie die Interessen, die zu ihnen geführt haben, soll-
ten dem Jugendlichen vertraut sein. 

2.2.2. Thematische Konkretisierung 

a) Der ptatus 
b) Der Tarifvertrag 
c) Das Jugendarbeitsschutzgesetz 
d) Ausbildungs- und Arbeitsvertrag 

2.2.3. Diskussionvorschläge 

a) Wovon ist das soziale Ansehen eines Menschen abhängig? 
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b ) Nach we l ch e n Gesichtspunkten, werden Lehne. und Gehälter 

- „._ ~. „. •' ' 

f P. stgeset:z.t? 
Welche Machtmittel \·esitzen Arbeitnehmer und Arbeit-' . 

geber im Arbeitskamrf? 
\rJird· der Arbeiter ir ~ der Bundesrepublik Deutschland 
ausgebeutet oder beherrschen die Gewerkschaften die 
Unternehmer? 

Wonacn ri~htet sicn die Bemessung der Urlaubsdauer? 
Sollte ma~ im Urlaub eindn Job annehmen? 
Wird dit frei~ Wahl des Arbeitsplatzes ~ing~schränkt? 
.Lst eir. 1\ündi gungsschutz für alle Arbeitsplätze crstr1;;;-
bcnsw.:rt ? 

c ) una 
~ ) Kann man sich am Arbditsplatz b~liebig verhalten? 

1iat man als jugendlicher Arbeitnt::hmer bzw. Auszubilder.-
der nur Pflichtdn? 
~elche Rtchtc und Pflichten hat der Arbeitgeber? 
~arum werden die Recnte una Pflicnten der jugendli-
cnen Arbditnchmcr bzw. des Arbeitgebers vertraglich gc-
rt:gelt ? 
Warum ist dtr Arb~itsvertrag normilerweise einem Tarif-
Vtrtrag unt~rgcordnet? 
Wie untcrschtidtn sich Ausbildungs- und Arbeitsvertra~ ? 

Sollte man auf eine geregelte Ausbildung deshalb verzicn-
ten, weil die Familie den Vtrdienst des Jugendlich~n ~~
nötigt? 
·welcht Fcrderungen sind an dine mod~rne Ausbildung z u 
stellen': 

___") 0. -
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Kinder haben ein Recht auf Pflege und Förderung. Diese Auf-
gabe kommt vor allem der Familie ZU'. Diese scheint jedoch 
einerseits, gemessen an den Ansprüchen einer industriellen 
Gesellschaft und an wissenschaftlichen Ergebnissen, dazu un-
ter~chiedlich und z. T. nur unzureichend in der Lage zu sein, 
Andererseits ist die Familie auch in einer Industriegesell-
schaft durch andere Einrichtungen nicht ersetzbar. Die Fami-
iie ist die für das Leben und die Zukunft des Kindes bestim-
mende Institution. 

Ausbildung ist ein wichtiges Kriterium für Prestige und Sta-
tus in der Gesellschaft. Der Ruf nach Gerechtigkeit und die 
Nachfrage einer G~sellschaft nach qualifizierten Arbeits-
kräften führt zum Eingreifen des Staates: So wurde die all-
gemeine Schulpflicht eingeführt und so bemühen sich die Län-
der heute, iozialbedingte Bildungsnachteile durch neue Schul-
typen, früheren Beginn der Schulzeit, andere Kriterien für 
Leistungsbewertung abzumildern. Es geht nicht mehr nur um 
die formale Einräumung, sondern um die effektive Verbesserung 
gleicher Start- und Lernbedingungen für alle. 

Erziehung zur Demokratie kann nicht die Institution der 
Schule aussparen. Die Schüler haben die Möglichkeit, im Rah-
men der Bestimmungen Teilnahmerechte wahrzunehmen, sie soll-
ten dazu ~efähigt werden. 

2.3.2. Thematische Konkretisierung 

a) Grundgesetz, Art. 6 
b) Aufgaben der Schule 
c) Schulpflicht 
d) Schularten 
e) Berufsschule und ihre Organisation 
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f) Scl1ülcrv~rtr·ctung 

~) ~itbcstimmung der Eltern in der Schulb 

2 . j . 3 . Jiskussionsvor'scJ-lläge 

a) 0arum haben die Eltern das Recht und die Pflicht, fUr 
aas Wohl ddr Kinder zu sorgen? 
~·Jarum, unter welci1en Bedingungen und mit welchen Mit-
t~l~ greift der Staat ein, wenn die Kinder nicht aus-
reicnena vcrsorbt werden? 

b) Warum untersteht die Schule der Aufsicht rl~c:i ~t;~„t~ ~ ·' 
Bcr~itct die Schule auf das Lbben vor oder ist si~ zu 
lebensfremd? 

c) Gürfen oder müssen alle Kinder und Jugendlichen di~ 
Schule besuchen? 
Was wäre die Folge, wenn jeder Schulbesuch freiwillig 
wäre? 
Sollte der Unterricht von den Eltern bezahlt werden 
oder der Schiller ein Gehalt vom Staat bekommen? 

d) Von welchen Faktoren kann es abhängen, ob ein Kina die 
Sonderschule, die Hauptschule, die Realschule, das Gym-
·nasium, eine Wdrkklasse oesucht? 
Warum gibt es Sonderschulen? 

e) Warum b~sucht der Jugendliche während seiner AusbiluunGs-
oder Arbeitszait di~ Berufsschule? 

f) Bin icn der "Dumme", wenn ich ein Amt übernehme, oder 
habe ich dadurch einen Vorteil? 
Arbeitet die Schülervertretung geßen die Lehrer od~r 
ist sie nur ein Kontrollmittel der Lehrer? 

g) Können die Eltern bestimmen, welchen Unterricht ihr~ 
Kinder b·esuchen solle·n und we:lchtn nicht? 
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·Folgerungen·: erEl;~tien ' i5±c·h· ·ctaraus ·für die V~rfassungs
'norm d~r Gleichheit'? · 

•.'· .• 

d) Wer m~ß · fUr den Ont~~hait der minderjährigen Kinder 
sorgen? 
Haben ·aie Kinder ~irien eihklagbaren An~pruch auf Aus-
steuer· (Zuwendungen bei eigener Eheschließung) oder 
angemessene Ausbildung? 
Wer entscheidet über den Ausbildungsw~g der Kinder? 
Sind untheliche Kinder den ehelichen Kindertt gleich-
gestcll t? 

c) ~tlcne Btdeutung hat der gerichtliche Schuldspruch 
bei einer Ehescheidung (all~in schuldig, überwiegend 
schuldig, beide Ehegatten sind schuldig)? 

f) Wie vertei 1 t sich das vorhander•e Vermögen, wenn der 
Vater stirbt? 
Wer kommt für die Schulden auf, die der Verstorbclne 
iüntcrläßt? 

.1· ._·. ::: :....: ":'_~· ~ ·· . . 1 „ - ~ •••• \ ,, '".:.:·:. „.. 7' !„. ~·;. 

' ,„_. i:' ... ;_·""' 

•, 
1 ,. ·: ,,, . ... .. 

„ . f_ ' ._„_. - 25 -
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5. Halbjahr 
=========== ) . 

3. !3ereich: Einführung in die Rechtso:rdnt.,\ng . 

).1. Ehe und Familit 

3.1.1. Leitgedanken 

Di~ Eneschli~ßung ist ein famili~nrechtlicher Vertrag, der 
zwischen Mann und Frau vor dem Standesbeamten in Gegenwart 
von zwei Zeugen geschlossen wird. Seine R~chtsnormen sind 
im familienrecht (BGB III, §§ 1297 bis 1921) festgehalten. 
Hieraus entsteh~n für die Ehepartner Rechte und Pflichten, 
gegenseitig und ihren Kindern gegenüber. Das Verhältnis 
von . Mann und Frau sollte jedoch nicht nur rechtlich, son-
dern aucn soziologisch betrachtet werden, indem z.B. die 
Gl~ichberechtigung von Mann un~ Frau auf ihre Verwirkli-
criung in der Gesellschaft hin befragt wird. 

Die Ehe wirkt sich auch auf das Güterrecht (Vermögen der 
Ehegatten) aus. Die gesetzlichen Vorschriften hierüber 

· - das Ehegüterrecht (§§ 1363 bis 1563 BGB) - geben den Ehe-
gatten verschiedene Möglichkeiten, ihre Vermögensverhält-
nisse zu regeln, indem sie einen bestimmten Güterstand be-
stimmen. Verschiedene Bestimmungen des BGB (z.B. das Ent-
scheidungsrecht des Ehemannes) widersprachen bis zum 1.4. 
1953 dem Art. 3 Abs. 2 des Grundgeseties. 

Das Gleichberechtigungsgesetz vom 18.6.1957 (BGB 1.I. Sei-
t~ 609) regelt die neuen Rechtßv~rhä~~n~sse. ßi~raus erg~
ben sich besondere Recht~komp;J..~;x:-e: J.'ü:r:: di=tn Bereich des Gü-
terrechts und der Erziehungsv.~rJ:lä:;L~;ii~se .. : '·, .. 

Das Problem der elterlichen Erziehung, d~r Berufswahl der 
. Kir!,der ;,usw. b.~dingt ein.e .Bea.ch.tung d~r Rechtsordnung im 
Bereich deß Fami1ienrec~ts · up~ ~m Yephältnis .von Eltern 
und Kindern. Probleme entstehen durch eine Ehescheidung, 
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b~sonders da.nn, w,trfn Kindt:r vorl').anden sind. Die rechtlichen 
Vorschriften werd~n aus den §l 41 bis 80 des Ehegesetzes 
deutlich, di~ menschlichen aber müssen von den Betroffen~n 
und von der Gds~llschaft getragen werden. 

Dia Hechtsnormen, welche den Übergang des Vermögens eines 
Vdrstorbenen r~geln, finden wir im Erbrecht (BGB V §§ 1922 
ois 231b5). 

j.1.~. Thdmatischc Konkretisierung 

a) Die Familie wird durch die Ehe begrilndet 
b) Eheliches Gütdrrecht 
c) Die Gl~ichbcrechtigung 
d) Eltern und ~inder 
e) Ehescheidung 
f) 2rbrechtliche Fragen 

3.1.3. Jiskussionsvorschläge 

a) Ist die traditionelle Familie noch modern? Wie beur-
teilen Sie die Großfamilie? Warum muß in der Bundesre-
publik Deutschland die Ehe durch den staatlichen Akt 
der Eheschließung vollzogen werden? 
Welche Bedeutung hat die kirchliche Trauung? 
Ist die bilrgerliche Ehe der kirchlichen Ehe gleichzu-
setzen? 

b) Wer kann in der Ehe ilber di& eingebrachttn Güter ver-
fügen; 

c) Kann der Mann in der Ehe über das eingebrachte Vermöger. 
der Ehefrau mitbestimmen? 
Wer entscheidet rechtlich und in der gesellschaftlichcr1 
Realität über die Erziehung der Kinder? 
Wollen die Frauer. ihre besondere g~sallschaftliche 3tcl-
lung beibehalten oder beharren di~ Männ~r auf ihrtn g~
sellschaftlichen Vorrecht~n? 
Wodurch unt&rscheiden sich Mann und Frau und welch~ 

- 24 -
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· · •norm d~r Gleichheit? " 
·.·- ... 

d) Wer m~ß - flir d~n Onterhait der minderjährigen Kinder 
sorgen? 
Haben die Kinder einen . einklagbaren Anspruch auf Aus-
steuer· ( Zuwendungen"bei eigener Eheschließl.:lng) oder 
angem~ssene Ausbildung? 
W~r entsch~idet über den Ausbildungsw~g der Kinder? 
~ind unth~liche Kinder den eh6lichen Kindern gleich-
gcstcll t? 

c) ~tlcne B~deutung hat der gerichtliche Schuldspruch 
bei ~incr Ehescheidung (allein schuldig, überwiegend 
schuldig, beid~ Eh~gatten sind schuldig)? 

f) Wid verteilt sich das vorhandene Vermögen, wenn der 
Vater stirbt? 

~. 

Wer kommt für die Schulden auf, die der Verstorbene 
hinterläßt? 

„.:.• '(. ... -··:.~· ·~·· ' -

. i: ' .. · ~. 

~.. ~ :· .. __; 
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.5. 2. ui.::: täglichen lü.:chtsgt:schäfte ''· 

) .2.1. Lcitgedank~n 

Vdrträg~ bnthalten Ver~inbarungen, die die Vertragspart-
Ddr ei~haltcn mUssen. Vertragsbruch wird vom Vertragspart-
ner und von dbr Gesellschaft negativ sanktioniert. Di~ ~r
füllur.g des Vertrages besteht in den Leistungen des einen, 
aen G~genldistung~n des anderen Vertragspartners und in 
den v~r&inbartcn Vorleistungen. 

Did meisten Verträg~ werden formlos abgeschlossen, andert 
bedürfen der Schriftform oder sogar einer , 
notari~llen BeurKundung. Der Schuldner darf sich den über-
nommenen Verpflic~tungen nicht entziehen.- Der Gläubiger 
kann die Leistung des Schuldners u.U. durch Klage und 
Zwangsvollstreckung erzwingen. Der Grundsatz von "'11reu und 
ulaubc:na steht über dem Wortlaut der Verträge. Schließt 
ein Famili~nmit glied ~inen Vertrag ab, so können daraus 
Folg~rungen für die ganze Famili~ entstehen, die vorher 
sorgfältig b~dacht werden müssen. 

Die elterliche Gewalt soll zum Wohle des Kindes ausgeübt 
werden. Jabai kann es kontroverse Anschauungen darüber ge-
ben, was unter dem Begriff Wohl des Kindes zu verstehbn 
ist. Die Eltern haben das Racht und die Pflicht, für das 
Kind und sein v~rmögtn zu sorgen und ~as Kind zu vertre-
ten. Bei Meinungsverschiedenh~iten entscheidet das Vor-
mundschaftsgericht. 

Di~ P~rsonenfUrsorge umfaßt die Pflicht, das Kind zu er-
nähren, zu kleiden und so zu erzieh~n und ausbilden zu las-
sen, daß es später für sich und seine eigene Familie sor-
gen kann. Für die Kir.der sind die Eltern bis zur Volljäh-
rigkeit grundsätzlich verantwortlich. Die Kinder sind ver-
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pflichtet - sofern sie dazu in der Lage s,ind - , für dit: 
.• ' • 1 

Eltern zu sorgen, falli die~e ~s ni~ht m~hi - können. 

3.2.2. Thematische Konkretisierung 

a) D~r Kauf 
b) D~r Wt:rkvertrag 
c) Der Mietvertrag 
d) Die r~chtliche Verantwortlichkeit der Eltern für die 

Kinder 

3.2.3. Diskussionsvorschläge 

a) Wie wirkt sich die beschränkte Geschäftsfähigkeit auf 
den Abschluß von Kaufverträgen aus? 
War as richtig, Jugendlichen schon ab 18 Jahren die 
volle Geschäftsfähigkeit zuzugestehen? 
Was bedeutet die V6iljährigkeit? 

b) Welche besonderen Rechte erwirkt der Kunde durch den 
Abschluß eines Werkvertrages? 

c) Was soll ein Mietvertrag enthalten? 
Welche Rechte und Pf lichten haben Mieter und Vermieter? 
Wann verstößt ~in Mietvertrag gegen die Grundrechte 
oder gegen "die guten Sitten'? 

d) Warum stehen Jugendliche bis zur~Volijäh~igkeit unter el-
terlicher Gewalt? 

•H •' 

;. .•.. : . ,- .; 

' .• ~ • :.... 1 
,, • .., > •• 

. ~ „ . ~ . .„ ' . 

. i :. ; ,• . ,_ . 

. .1„.1 . •' ..• : ............ . 

·• -1 
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3. 3. Di~ F'amilie:; in1 K.'onr'fikt' riri t ·dem Recht 

3.).1. L~itgcdanken 

Überall, wo '.'iienschen Kontakt miteinander haben, treten 
r~chtliche Frag~n auf. Abweichungen vom Norrnverhalten 
im Zusammenleben sind die häufige Konfliktursache. Es 
milß gefragt w~rden, wie - und von welchen Gruppen - Ur-
sach~n für abweichendes Verhalten gesehen und beurteilt wer-
den . Kenntnisse darüb~r, wie die Gesellschaft Konflikt-
fälle zu l öscr: versucht und welche Möglichkeiten und 
Pflichten dem ~inzelnen zufallen, können Lebenshilfen 
sein. 

3.3.2. Thematische ~onkretisierung 

a) Rechtsempfinden und Normverhalten 
b) Die Familie im Schutz des Rechts 
c) Von der Straftat zur Strafe 
d) Vom Sinn dar Strafe 

3,3,3, Diskussionsvorschläge 

a) Woher nehm~n wir die Maßstäbe für unser Rechtsempfin-
den und Nor~vtrhalten? 
Wie haben sich die Rechtsvorstellungen der Menschen 
er.twickel t? 
Rechtsnormen anderer VBlker . (Gastarbeiter) 

b) Wie wird das Recht im demokratischen Staat geschützt? 
Wie trägt die Arbeit der Polizei, Staatsanwaltschaft 
und der Gerichte zur Rechtsfindung bei? 
Wofür sind Zivilgerichte, Strafgerichte u~d andere Ge -
richte zuständig? 
Wie unterscheidet sich die Rechtsstellung des Jugend-
lichen von der des Erwachsenen? 
Was badeutet "Mündigkeit"? 
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c) Was geschit;.ht z.wische.n Straftat und Gerichtsverhandlung? 
. . ' ; •.. t,. . ,, .. 

Welche Aufgaben und Pflichten haben die am Prozeß be-
teiligten Personen? 
Wie läuft im allgemeinen eine Strafgerichtsverhandlung 

.. ab?, 
Wie findet das Gericht ein . ge~echtes Urteil? 
Welche Rechtsmittel stehen dem Angeklagten zur Verfü-
gung? 
Nach welchen Rechtsgrundsätzen wird bei uns Recht gespro-. 
eher.? 

d) Was will die Strafe (Sühne der Tat, Wiedergutmachung, 
Besserung des Schuldigen, Abschreckung, Sicherung der 
Gesellschaft)? 
Für oder wider die Todesstrafe? 
Ist der Mensch für seine Taten verantwortlich oder sind 
seine Taten gesellschaftlich determiniert? 

·:' 

.. _·, 

) .. . „· 

~ '~ . ' .,. . . ...... 
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11. · rlalbjanr ... '.„ . _, ' . 'i ' 1 ~ ~ -· ·„ . ' 

----------------------

4. Bclr~ich: Einführung i~ die Staatsordnung 

4.1. 0~r Staatsbürger 

4.1.1. L~itgtidanken 

Wer d~rch seinen Einsatz und mit seiner Kritik gesellschaft-
liche Veränd1:rungen herb~iführen will·, sollte die Initia-
tive ergreifen. Dies g~schieht am effektivsten, wenn man 
sich Organisationen anschließt, um seine Argumente hier 
entweder durchzusetzen oder den Interessen seiner Orga-
nisation Nachdruck zu verleihen. Der Einfluß des Bürgers 
ist in der Gemeindearbeit noch am ehesten spürbar. Deswe-
gen sollte hier angesetzt werden. 

Die Verdeutlichung der wichtigsten kommunalen Organisa-
tionen und ihrer Funktionen ist dazu erforderlich. 

4.1.2. Thematische Konkretisierung 

a) Meldepflicht .des Bürgers 
b) Di~ Staatsangehörigkeit 
c) Das Bezirksparlament und die >Bilrgerschaft, das Bezirks-

amt und der Senat: Wahl,- Zusammensetzung, Aufgaben 
d) Die politische Mitwirkung der Staatsbürger 
e) .Staatliche und kommunale Einrichtungen . für den Bürger 
i') Möglichkeiten des Zusammenarbeitens und des Konflikts 

zwischen Bürger und Gemeinde 

4.1.3. Diskussionsvorschläge 

a) Warum müssen alle Staatsbürger. gemeldet sein? 
Liegt es im Interesse· .des" S'taatsbi.j.rgers oder des Staa-
tes, wenn Meldepflicht besteht? 
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b) Warum wird auf vielen Meldebogen nach der Staatsange-. -

hörigkeit gefragt? 

c) und 
d) Kann unsere Gesellschaft ohne ehrenamtliche Mitarbeit 

auskommen? 
"Lohnt" es sich, in der Gemeinde mitzuarbeiten? 
Ist der "ohne mich"-Standpunkt zu vertreten? 
',ü~ sollte man politisch mitarbeiten? 
Warum sind Frauen seltener politisch aktiv als Männer? 
Liegt das in ihrer Natur oder an der Gesellschaft? 
Wie: entsteht ein Gesetz in Hamburg? 
Können die Aufgaben des Bezirksparlaments nicht auch 
von der Bürgerschaft übernommen werden? 
Ist es nicht besser, das Gerede von vielen Parlamenta-
riern durch das Handeln tatkräftiger Frauen und Männer 
zu 1::rsetzen? 
Dilrfen Nichtwähler kritisieren? 
Reicht das Lesen einer Zeitung aus, um sich zu informie-
ren? 
Was halten Sie davon, wenn einzelne Familienangehörige . 
verschiedenen Parteien angehören? 

e) Welche Einrichtungen der Gemeinde kommen Ihnen und Ihrar 
Familie zugute? 

, Was wäre im Hinblick auf die Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen zu verbessern? 
Welche Folg~n können entstehen, w~nn die Familie in der 
Erziehung versagt und der .Staat keine weitergehende Er-
ziehungsfunktion ilbernähme oder ilbernimmt? 

f) Brauchen wir einen Staat? 
Wieweit darf die Macht des ·-Staates al,lsgedehnt werden'? 

„ ".„ .. -·--·-·. 

Wie wahrt man Sdine Interessen gegenüber Entscheidungen 
, der 'Gemeinde? ·.· • ·.I .„ ' 

-···Unter 'Welchen·:. Umständen ,·können Kinder in ein H~im einee-
wiesen werd~rti ~: -~ 
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Ist für den Umw~ltschutz · ··ptirnär .)eder einzelne odtr did 
Gcmdind~ bzw. der Staat verantwortlich? 

' 

„ :.„l~ •' „ 

\I.•;• 

~·. l 
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4. 2. , Dt:r Bür~er u.nter dem Sc.hut z der gesellschaftlichen Ord-. f '· , ~· '·· Sj • , , . • t i , \ .„,. .., •r:O.··• · , _., 

nung ·. ,„ . . , ... .) ·:: ' ' 

·4.2.1. L~itgedanktn 

Dem mündigen Individuum wird ein privater Handlungsspiel-
raum unter besonderen Rechten garantiert. Die Garantie wird 
durch Gesetze gegeben, die in unterschiedlichem Maße ver-
änderbar sind und an die auch die Exekutive gebunden ist 
(Art . 19 Abs . 4 ) . 

Dem Schutze des Bürgers und der Garantie seiner Rechte soll 
die Landesverteidigung dienen. Es gibt keine Einigkeit dar-
über, wie der Friede am besten ZU sichern ist. 

4.2.2. Thematische Konkretisierung 

a) Jugendschutzgesetz (27.7.1957) 
b) Mutterschutzgesetz (Art. 64 GG) 
c) Die besondere Rechtslage des Menschen bis zum Zeit-

punkt der Mündigkeit 
d) Familie und Staat 
e) Did Grundrechte 
f) Probleme d~s Wehrdienstes 

4.2.3. Diskussionsvorschlägt 

a) Der Jugendschutz in anderen Staat~n und in der Bundes-
republik 
Bedeutet Jugendschutz eine Vorsorge oder eine B~schrän
kung der persönlichen Freiheit? 

b) Warum schützt der Staat die Mutter in besonderer Weis~ 
durch den "Mutterschutz"? 

c) War e!'I rir.htir:r, n~R Alt.PT' filT' HPir>~t, Milnniizkeit unc 

Geschäftsfähigkeit herah zuRPt.7.en? 

33 -



- 33 -

Wovon sollte es abhängen, wann man einen Führerschein 
erwcrb~n kann? 

d) Warum v~rsucht der Staat, den Bestand der Familie zu 
schützen'.:' 
Wann hat dtr Staat das Rdcht zum Eingriff in das Fami-
licr.li;bc::n? 
Warum hat Jit Gc:tacinscnaft ein Intt::resse daran, daß dit: 
Fanülic innc;rhall.J dc::r Gest::t ze lt:bt? 
Wann lt:bt die Faniilic: außerhalb der Norm~;n? 

~) W~lche Aufgab~n habdn di~ Grundrecht e? 
Wid~rspr~chtn z.B. Schulpflicht, Impfzwang, Blutalkohol-
test dem Grur.drechten? 

f) Was soll durch die Bundeswehr Vtrteidigt werden? 
Pflichtdienst für Mädchen, ein Beitrag zur Wehrgerech-
tigkt:i t '? 

lfarum ~ibt es t!in !{echt auf Wehrdienstverwc:igerung? 
Welche Vor- und Nachteile entstehen der Familie aus 
der Verpflichtung ihrer männlichen Mitglidder zum Wchr-
odcr Ersatzdienst ? 
EntwicKlungshil f e als Ersatz für Wehrdienst? 




